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304. Verordnung: Übertragung von Aufgaben nach § 5 Abs. 1 Z 4 des Bundeshaushaltsgesetzes

305. Verordnung: Änderung der Schulleiter-Zulagenverordnung 1966

306. Verordnung: Festsetzung einer Journaldienstzulage im Bereich der Justizanstalten

307. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 67 Grazer Straße im Bereich der Gemeinden Wagna und Gabersdorf

308. Verordnung: Privatschule des Vereins für Schwedischunterricht

304. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 1. April
1987 betreffend die Übertragung von Aufga-
ben nach § 5 Abs. 2 Z 4 des Bundeshaushalts-

gesetzes

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Z 4 des Bundeshaus-
haltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ver-
ordnet:

Die im § 5 Abs. 4 des Bundeshaushaltsgesetzes
genannten Aufgaben werden im Wirkungsbereich
des haushaltsleitenden Organs Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie

1. den Finanzlandesdirektionen,
2. dem Umweltbundesamt

übertragen; diese Amtsorgane werden zu anweisen-
den Organen im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 4 des Bun-
deshaushaltsgesetzes erklärt.

Flemming

305. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 25. Juni
1987, mit der die Schulleiter-Zulagenverord-

nung 1966 geändert wird

Auf Grund der §§ 57 und 59 d des Gehaltsgeset-
zes 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 387/1986, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit
und öffentlicher Dienst und dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

Die Schulleiter-Zulagenverordnung 1966, BGBl.
Nr. 192, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 509/1985, wird wie folgt geändert:

1. §2 Abs. 3 lautet:

„(3) Ferner werden gemäß § 57 Abs. 1 und 9 des
Gehaltsgesetzes 1956 die Pädagogischen Institute
und deren Abteilungen den Dienstzulagengruppen
wie folgt zugewiesen:
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2. § 2 Abs. 4 lit. c lautet:
„c) die Bundesanstalt für Leibeserziehung in

Linz der Dienstzulagengruppe IV."

3. Dem § 2 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die Zentrallehranstalten gemäß § 3 Abs. 4
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/
1962, werden der Dienstzulagengruppe I zugewie-
sen."

4. Dem § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Dienstzulage für die Leiter der im § 2
Abs. 5 genannten Schulen wird um 15 vH erhöht."

5. Im § 4 entfällt Z 10.

Hawlicek

306. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 29. Juni 1987 über die Festsetzung
einer Journaldienstzulage im Bereich der

Justizanstalten

Auf Grund des § 17 a in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 214/
1972 sowie auf Grund des § 22 Abs. 1 des Vertrags-
bedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 215/1972
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und öffentlicher Dienst und dem Bun-
desminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Den Beamten und Vertragsbediensteten, die
im Bereich der Justizanstalten außerhalb der im
Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden zu
einem Journaldienst herangezogen werden,
gebührt für die im Journaldienst enthaltene Dienst-
leistung und für Bereitschaftszeiten, soweit Zeiten
einer Dienstleistung nicht durch Freizeit ausgegli-
chen werden, eine Journaldienstzulage.

§ 2. Die Journaldienstzulage beträgt für eine
Stunde zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr an einem
Werktag sowie an einem Sonn- oder Feiertag

1. für Beamte der Verwendungs-
gruppe A und gleichwertiger Ver-
wendungsgruppen (Vertragsbe-
dienstete der Entlohnungsgruppe a
und gleichwertiger Entlohnungs-
gruppen) 0,96 vH

2. für Beamte der Verwendungs-
gruppe B (Vertragsbedienstete der
Entlohnungsgruppe b) 0,67 vH

3. für Beamte der Verwendungs-
gruppe C (Vertragsbedienstete der
Entlohnungsgruppe c) 0,64 vH

4. für Beamte der Verwendungs-
gruppe D (Vertragsbedienstete der
Entlohnungsgruppe d) 0,53vH

5. für Erzieher der Verwendungs-
gruppe L 2 b 1 (Entlohnungs-
gruppe 1 2 b 1) 0,83 vH

6. für Beamte der Verwendungs-
gruppe W 1 0,97 vH

7. für Beamte der Verwendungs-
gruppe W 2 0,72 vH
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8. für Beamte der Verwendungs-
gruppe W 3 (Vertragsbedienstete
des Justizwachdienstes der Entloh-
nungsgruppe d) 0,53 vH

des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungs-
zulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung. Von diesen
Hundertsätzen gelten 50 vH als Überstundenzu-
schlag.

§ 3. Für Bruchteile von Stunden gebührt der ver-
hältnismäßige Teil der Journaldienstzulage.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1987 in
Kraft.

Foregger

307. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 30. Juni
1987 betreffend die Auflassung eines für den
Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen
Abschnittes der B 67 Grazer Straße im
Bereich der Gemeinden Wagna und Gabers-

dorf

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 67 Grazer Straße von
km 92,410 bis km 93,100 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und ver-
kehrsübergebenen — mit Verordnung vom 20. Juli
1976, BGBl. Nr. 424, bestimmten — Abschnitt
„Murbrücke Landscha" für den Durchzugsverkehr
entbehrlich wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Graf

308. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 1. Juli 1987
über die Privatschule des Vereins für Schwe-

dischunterricht

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes
1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 161/1987 wird verordnet:

Die nach ausländischem Lehrplan geführte Pri-
vatschule des Vereins für Schwedischunterricht in
Wien wird als zur Erfüllung der Schulpflicht von
Kindern ohne österreichische Staatsbürgerschaft
geeignet anerkannt.

Hawlicek
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